
Ordentliche Hauptversammlung der Cherry SE 
München 

(Virtuelle Hauptversammlung) 
am Mittwoch, den 24. Juli 2024, um 14:00 Uhr (MESZ) 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG 

Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung enthält im Abschnitt III bereits Angaben 

zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates 

vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung), 

§ 50 Abs. 2 des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG), § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 

Abs. 1 und § 293g Abs. 3 des Aktiengesetzes (AktG). Die nachstehenden Ausführungen 

dienen der weitergehenden Erläuterung. 

1. Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 SEVO, § 50 Abs. 2 SEAG, 
§ 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

EUR 500.000 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 

Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens bis zum Ablauf 

des 23. Juni 2024, 24:00 Uhr, zugehen.  

Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

Cherry SE 

- Vorstand - 

- Rechtsabteilung - 

Rosental 7 

c/o Mindspace 

80331 München 

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB per E-Mail an:  

hv@cherry.de 



Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen.   

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang 

des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.cherry.de/de/home/annual-general-meeting 

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen der SE-Verordnung, 

des SE-Ausführungsgesetzes und des Aktiengesetzes lauten wie folgt: 

Art. 56 SE-Verordnung – Ergänzung der Tagesordnung 

Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere 

Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein/ihr Anteil 

am gezeichneten Kapital mindestens 10 % beträgt. Die Verfahren und Fristen für diesen 

Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitzstaats der SE oder, sofern solche 

Vorschriften nicht vorhanden sind, nach der Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das 

Recht des Sitzstaats können unter denselben Voraussetzungen, wie sie für 

Aktiengesellschaften gelten, einen niedrigeren Prozentsatz vorsehen. 

§ 50 SEAG – Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer 
Minderheit (Auszug)  

[…]  

(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere 

Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein oder ihr 

Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreicht. 

§ 122 AktG – Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung 

kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form 

und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. […] 



(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im 

Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten 

Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist 

nicht mitzurechnen. 

[…] 

124 AktG – Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 
Beschlussfassung (Auszug) 

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls 

unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; 

zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekanntmachung 

und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen.  

[…] 

2.  Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, 130a Abs. 5 
S. 3, 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG 

Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, an die nachstehende Anschrift zu 

übersenden: 

Cherry SE 

- Rechtsabteilung - 

Rosental 7 

c/o Mindspace 

80331 München 

oder per E-Mail an:  

hv@cherry.de  

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 



Zugänglich zu machende Gegenanträge (einschließlich einer etwaigen Begründung) und 

Wahlvorschläge, die der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung – d. h. 

spätestens bis zum 9. Juli 2024, 24:00 Uhr – unter vorstehender Adresse oder E-Mail-Adresse 

zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen 

zugänglich zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 

über das Internet unter https://ir.cherry.de/de/home/annual-general-meeting unverzüglich 

veröffentlicht. 

Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge der 

Aktionäre gelten nach § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Zu 

diesen Anträgen können ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre das 

Stimmrecht ausüben. Sofern der/die den Antrag stellende oder Wahlvorschlag unterbreitende 

Aktionär nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der 

Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber hinaus auch 

während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, mithin im Rahmen des 

Rederechts (dazu siehe unten), gestellt werden. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen lauten auszugsweise wie folgt: 

§ 126 AktG – Anträge von Aktionären 

(1) 1 Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 

mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen 

Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit 

Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. 2 Der Tag 

des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 3 Bei börsennotierten Gesellschaften hat das 

Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4 § 125 Abs. 3 gilt 

entsprechend. 

(2) 1 Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 

werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

 würde, 



2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 

gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 

in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen 

der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der 

Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 

Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 

teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 

lassen. 

2 Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 

5.000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 

Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 

zusammenfassen. 

(4) 1 Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Anträge, die nach den Absätzen 1 bis 3 

zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. 2 Die 

Gesellschaft hat zu ermöglichen, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen ausgeübt werden 

kann, sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für die 

Ausübung des Stimmrechts nachweisen können. 3 Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt 

hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und, sofern eine Anmeldung erforderlich ist, nicht 

ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der 

Versammlung nicht behandelt werden. 



§ 127 AktG – Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

1 Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. 2 Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 

werden. 3 Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 

wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 

enthält. […] 

§ 124 AktG – Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 
Beschlussfassung (Auszug)  

(3) 4 Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

§ 125 AktG – Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Auszug)  

(1) 5 Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

§ 130a AktG – Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptversammlungen 
(Auszug) 

[…] 

(5) 1 Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären ist in der Versammlung 

ein Rederecht im Wege der Videokommunikation zu gewähren. 2 Für die Redebeiträge ist die 

von der Gesellschaft angebotene Form der Videokommunikation zu verwenden. 3 Anträge und 

Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, das Auskunftsverlangen nach § 131 

Absatz 1, Nachfragen nach § 131 Absatz 1d sowie weitere Fragen nach § 131 Absatz 1e 

dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein. § 131 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. […] 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) 1 Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 2 Wird eine virtuelle 

Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten: 

1.  die gesamte Versammlung wird mit Bild und Ton übertragen, 



2.  die Stimmrechtsausübung der Aktionäre ist im Wege elektronischer 

Kommunikation, namentlich über elektronische Teilnahme oder elektronische 

Briefwahl, sowie über Vollmachtserteilung möglich, 

3.  den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird das 

Recht eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge im Wege der 

Videokommunikation in der Versammlung zu stellen, […] 

3.  Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4, 
6AktG 

Ordnungsgemäß zu der Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre 

Bevollmächtigten haben das Recht, bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, wobei der 

Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis zum 

18. Juli 2024, 24:00 Uhr, Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung 

einzureichen.  

Die Einreichung hat in Textform in deutscher Sprache über das Investor-Portal zu erfolgen. 

Wir bitten, den Umfang von Stellungnahmen auf ein angemessenes Maß zu begrenzen, um 

den Aktionären eine ordnungsgemäße Sichtung der Stellungnahmen zu ermöglichen. Ein 

Umfang von 10.000 (inklusive Leerzeichen) Zeichen darf nicht überschritten werden. 

Die Gesellschaft wird die Stellungnahmen bis spätestens vier Tage vor der Versammlung, 

also bis zum 19. Juli 2024, 24:00 Uhr, den angemeldeten Aktionären bzw. deren 

Bevollmächtigten im Investor-Portal unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionärs 

zugänglich machen. Stellungnahmen können grundsätzlich nicht zugänglich gemacht werden, 

wenn sie mehr als 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen, einen beleidigenden, 

strafrechtlich relevanten, offensichtlich falschen oder irreführenden Inhalt haben oder der 

Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht 

vertreten lassen wird (§ 130a Abs. 3 S. 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG).  

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung, die im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen 

übermittelt werden, werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; das Stellen von 

Anträgen und das Unterbreiten von Wahlvorschlägen, die Ausübung des Auskunftsrechts 

sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung sind 

ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet insbesondere keine 

Möglichkeit zur (Vorab-)Einreichung von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in den 



Stellungnahmen enthaltene Fragen werden daher in der virtuellen Hauptversammlung nicht 

beantwortet, es sei denn, sie werden im Rahmen des Rederechts in der Hauptversammlung 

gestellt. 

Die diesem Recht zur Einreichung von Stellungnahmen zugrundeliegende Regelung des § 

130a Abs. 1 bis 4, 6 AktG lautet auszugsweise wie folgt: 

§ 130a AktG – Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptversammlungen 

(Auszug) 

(1) 1 Im Fall der virtuellen Hauptversammlung haben die Aktionäre das Recht, vor der 

Versammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege 

elektronischer Kommunikation unter Verwendung der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse einzureichen. 2 Das Recht kann auf ordnungsgemäß zu der Versammlung 

angemeldete Aktionäre beschränkt werden. 3 Der Umfang der Stellungnahmen kann in der 

Einberufung angemessen beschränkt werden. 

(2) Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung einzureichen. 

(3) 1 Die eingereichten Stellungnahmen sind allen Aktionären bis spätestens vier Tage vor der 

Versammlung zugänglich zu machen. 2 Das Zugänglichmachen kann auf ordnungsgemäß zu 

der Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. 3 Bei börsennotierten 

Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen; 

im Fall des Satzes 2 kann das Zugänglichmachen auch über die Internetseite eines Dritten 

erfolgen. 4 § 126 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 gilt entsprechend. 

(4) Für die Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 Satz 1 genannten Fristen gilt § 121 

Absatz 7. 

[…] 

(6) Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbehalten, die Funktionsfähigkeit der 

Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem 

Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 

sichergestellt ist. 

4. Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG  

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben in der Versammlung ein Rederecht, das im Wege der 



Videokommunikation ausgeübt wird. Ab Beginn der Hauptversammlung können Aktionäre 

bzw. ihre Bevollmächtigten im Investor-Portal ihre Redebeiträge anmelden. Anträge und 

Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG, Nachfragen nach § 131 Abs. 1d AktG 

und Fragen nach § 131 Abs. 1e AktG können Bestandteil des Redebeitrags sein.  

Gemäß § 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- 

und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere 

berechtigt, zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den 

ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen 

Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen 

festzusetzen. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten benötigen für die Ausübung des 

Rederechts ein internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone), welches über 

eine Kamera und ein Mikrofon verfügt, auf die jeweils vom Browser aus zugegriffen werden 

kann.  

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 

Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem 

Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 

sichergestellt ist. Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschaltung ist ein 

internetfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. 

Aktionäre, die von der Möglichkeit eines Redebeitrags in Bild und Ton in der 

Hauptversammlung Gebrauch machen, sollten beachten, dass die gesamte 

Hauptversammlung einschließlich des entsprechenden Redebeitrags wie eingangs 

beschrieben live im Internet für Aktionäre übertragen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass 

der Versammlungsleiter die für einen Redebeitrag zugelassenen Aktionäre beziehungsweise 

deren Bevollmächtigte unter Nennung ihres Namens aufrufen wird. 

Die diesem Rederecht zugrundeliegenden Regelungen lauten auszugsweise wie folgt: 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) 1 Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 2 Wird eine virtuelle 

Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten: 

[…]  



7. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird ein Rederecht in der 

Versammlung im Wege der Videokommunikation nach § 130a Absatz 5 und 6 eingeräumt, 

[…] 

§ 130a AktG – Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptversammlungen 

(Auszug) 

[…] 

(5) 1 Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären ist in der Versammlung 

ein Rederecht im Wege der Videokommunikation zu gewähren. 2 Für die Redebeiträge ist die 

von der Gesellschaft angebotene Form der Videokommunikation zu verwenden. 3 Anträge und 

Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, das Auskunftsverlangen nach § 131 

Absatz 1, Nachfragen nach § 131 Absatz 1d sowie weitere Fragen nach § 131 Absatz 1e 

dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein. 4 § 131 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbehalten, die Funktionsfähigkeit der 

Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem 

Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 

sichergestellt ist. 

Die maßgebliche Regelung der Satzung der Cherry SE lautet wie folgt: 

§ 18 Leitung der Hauptversammlung 

[…] 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rederecht der Aktionäre sowie Fragen der 

Aktionäre im Sinne des §131 Abs.1 Satz 1 AktG, Nachfragen im Sinne des § 131 Abs. 1d Satz 

1 AktG und Fragen zu neuen Sachverhalten im Sinne des § 131 Abs. 1e Satz 1 AktG zeitlich 

angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, 

der Fragezeit (einschließlich der Zeit für Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten) 

oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit (einschließlich der Zeit für Nachfragen 

und Fragen zu neuen Sachverhalten) sowie den angemessenen zeitlichen Rahmen für den 

gesamten Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für 

einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen 

festlegen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die 

Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen. 



5. Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG  

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein 

Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch 

auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr 

verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorgenannte 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege 

der Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts, wahrgenommen 

werden kann. Eine anderweitige Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen oder 

sonstigen Kommunikation ist weder vor noch während der Hauptversammlung vorgesehen. 

§ 131 Abs. 4 S. 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft 

als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese 

Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der 

Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im Rahmen der virtuellen 

Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die 

elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach § 131 Abs. 4 

S. 1 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation über das Investor-Portal während der 

Hauptversammlung übermitteln können.  

Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht den Aktionären in der Versammlung ein 

Nachfragerecht gem. § 131 Abs. 1d AktG zu. 

Die diesem Auskunftsrecht zugrundeliegenden Regelungen lauten auszugsweise wie folgt:  

 § 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) 1 Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 2 Wird eine virtuelle 

Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten: 

[…] 



4. den Aktionären wird ein Auskunftsrecht nach § 131 im Wege elektronischer Kommunikation 

eingeräumt, 

[…] 

§ 131 AktG – Auskunftsrecht des Aktionärs 

(1) 1 Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 2 Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 

die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 

Unternehmen. 3 Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 

3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, 

dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der 

Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. 4 Die Auskunftspflicht des 

Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der 

Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 

werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen. 

(1a) 1 Im Fall der virtuellen Hauptversammlung ist Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass der Vorstand vorgeben kann, dass Fragen der Aktionäre bis spätestens 

drei Tage vor der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation einzureichen 

sind. 2 Für die Berechnung der Frist gilt § 121 Absatz 7. Nicht fristgerecht eingereichte Fragen 

müssen nicht berücksichtigt werden. 

(1b) 1 Der Umfang der Einreichung von Fragen kann in der Einberufung angemessen 

beschränkt werden. 2 Das Recht zur Einreichung von Fragen kann auf ordnungsgemäß zu der 

Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt werden. 

(1c) 1 Die Gesellschaft hat ordnungsgemäß eingereichte Fragen vor der Versammlung allen 

Aktionären zugänglich zu machen und bis spätestens einen Tag vor der Versammlung zu 

beantworten; für die Berechnung der Frist gilt § 121 Absatz 7. 2 Bei börsennotierten 

Gesellschaften haben das Zugänglichmachen der Fragen und deren Beantwortung über die 

Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 3 § 126 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 gilt für 

das Zugänglichmachen der Fragen entsprechend. 4 Sind die Antworten einen Tag vor Beginn 

und in der Versammlung durchgängig zugänglich, darf der Vorstand in der Versammlung die 

Auskunft zu diesen Fragen verweigern. 



(1d) 1 Jedem elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionär ist in der 

Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation ein Nachfragerecht zu allen vor 

und in der Versammlung gegebenen Antworten des Vorstands einzuräumen. 2 Absatz 2 Satz 

2 gilt auch für das Nachfragerecht. 

(1e) 1 Zudem ist jedem elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionär in der 

Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation das Recht einzuräumen, Fragen 

zu Sachverhalten zu stellen, die sich erst nach Ablauf der Frist nach Absatz 1a Satz 1 ergeben 

haben. 2 Absatz 2 Satz 2 gilt auch für dieses Fragerecht. 

(1f) Der Versammlungsleiter kann festlegen, dass das Auskunftsrecht nach Absatz 1, das 

Nachfragerecht nach Absatz 1d und das Fragerecht nach Absatz 1e in der Hauptversammlung 

ausschließlich im Wege der Videokommunikation ausgeübt werden dürfen. 

(2) 1 Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen. 2 Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den 

Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich 

angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen. 

(3) 1 Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet 

ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen 

Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz 

angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die 

Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im 

Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 des 

Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den 

Jahresabschluss feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 



6. soweit bei einem Kreditinstitut, einem Finanzdienstleistungsinstitut oder einem 

Wertpapierinstitut Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 

vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder 

Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor 

Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

2 Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

(4) 1 Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 

Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen 

in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des 

Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. 2 Im Fall der virtuellen 

Hauptversammlung ist zu gewährleisten, dass jeder elektronisch zu der Versammlung 

zugeschaltete Aktionär sein Verlangen nach Satz 1 im Wege der elektronischen 

Kommunikation übermitteln kann. 3 Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 

1 Nr. 1 bis 4 verweigern. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 

290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des 

Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des 

Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 

Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den 

Konzernabschluss des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt 

wird. 

(5) 1 Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage 

und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die 

Verhandlung aufgenommen werden. 2 Im Fall der virtuellen Hauptversammlung ist zu 

gewährleisten, dass jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär sein 

Verlangen nach Satz 1 im Wege der elektronischen Kommunikation übermitteln kann. 

6. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung  

Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zur Versammlung zugeschaltete Aktionäre 

oder ihre Bevollmächtigten haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der 

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklären. Widerspruch 

kann während der gesamten Dauer der Hauptversammlung bis zum Schließen der 

Hauptversammlung über das Investor-Portal erklärt werden. Die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft können nicht beauftragt werden, Widersprüche gegen Beschlüsse der 



Hauptversammlung zu Protokoll des die Hauptversammlung beurkundenden Notars zu 

erklären. 

Die dieser Widerspruchsmöglichkeit im Wege elektronischer Kommunikation zugrunde 

liegende Regelung des § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 AktG lautet auszugsweise wie folgt: 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) 1 Die Satzung kann vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen, vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 2 Wird eine virtuelle 

Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Voraussetzungen einzuhalten: 

[…] 

8. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird ein Recht zum 

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung im Wege elektronischer 

Kommunikation eingeräumt. 

§ 245 AktG – Anfechtungsbefugnis (Auszug) 

1 Zur Anfechtung ist befugt 

1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn er die Aktien schon vor der  

Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und gegen den Beschluß Widerspruch  

zur Niederschrift erklärt hat. 

[…] 

Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten alle zu der Versammlung elektronisch 

zugeschalteten Aktionäre als erschienen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1. 


